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Die bisherigen Anlagen 5a und Sb zum Arzt/Ersatz
kassenvertrag vom 20. Juli 1963 - Stand 1. Oktober 
1975 - werden durch folgende Anlage 5 - gültig ab 
1. Juli 1976- ersetzt: 

"Anlage 5 

Anwendung tiefenpsychologisch 
fundierter und analytischer Psy-_.--

chotherapie 

A: Allgemeines 

§ 1: 1. Die tiefenpsychologisch fundier
te und analytische Psychotherapie sind 
dann eine Leistung' der gesetzlichen 
Krankenversicherung und gehören zur 
vertragsärztlichen Versorgung gemäß 
§ 1 Ziff. 4 a d.es Vertrages, wenn mit 
dieser ärztlichen Behandlung allein 
oder neben anderer ärztlicher Behand
lung Krankheit im Sinne der RVO ge
heilt oder gebessert werden kann. Zur 
Krankheit im Sinne der RVO gehört 
auch eine körperliche, geistige oder 
seelische Behinderung, die medizini
sche Rehabilitationsmaßnahmen not
wendig macht. 

Bei der Durchführung der tiefenpsycho
logisch fundierten und analytischen 
Psychotherapie gelten die Grundsätze 
der Notwendigkeit, Zweckmäßigkeit 

und Wirtschaftlichkeit der Behandlung 
auch hinsichtlich ihres Umfanges. 

2. Tiefenpsychologisch fundierte und 
analytische Psychotherapie sind keine 
Leistungen der gesetzlichen Kranken
versicherung und gehören nicht nur zur 
vertragsärztlichen Versorgung, wenn 
sie nicht der Heilung oder Besserung 
einer Krankheit bzw. der medizinischen 
Rehabilitation dienen. Das gilt insbe
sondere für Maßnahmen, die aus
schließlich zur beruflichen oder sozia
len Anpassung oder zur Berufsförde
rung bestimmt sind sowie für Erzie
hungsberatung und ähnliche Maßnah
men. 

Die Leistungspflicht der Rentenversi
cherungsträger für Rehabilitationsmaß
nahmen zur Erhaltung, Besserung oder 
Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit 
bleibt unberührt. 

3. Tiefenpsychologisch fundierte und 
analytische Psychotherapie im Sinne 
dieser Anlage sind Formen ätiologisch 
orientierter Psychotherapie, welche die 
unbewußte Psychedynamik neuroti-
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scher Störungen mit psychischer und/ 
oder somatischer Symptomatik zum 
Gegenstand der Behandlung machen. 
Psychotherapieverfahren, die dem 
nachstehend festgelegten Leistungsin
halt der tiefenpsychologisch fundierten 
und analytischen Psychotherapie nicht 
entsprechen, sind nicht Gegenstand 
der vertragsärztlichen Versorgung. 

a) Die tiefenpsychologisch fundierte 
Psychotherapie umfaßt Therapieformen, 
die aktuell wirksame neurotische Kon
flikte behandeln, dabei aber durch Be
grenzung des Behandlungszieles, durch 
ein konfliktzentriertes Vorgehen und 
durch Einschränkung regressiver Ten
denzen eine Konzentration des thera
peutischen Prozesses anstreben. 

b) Die analytische Psychotherapie um
faßt jene Therapielormen, die zusam
men mit der neurotischen Symptomatik 
den neurotischen Konfliktstoff und die 
zugrunde liegende neurotische Struktur 
des Patienten behandeln und dabei das 
therapeutische Geschehen mit Hilfe der 
Übertragungs- und Widerstandsanalyse 
unter Nutzung regressiver Prozesse in 
Gang setzen und fördern. 

Anwendungsbereich der tiefenpsycho
logisch fundierten und analytischen 
Psychotherapie in der vertragsärztlichen 
Versorgung 

§ 2: 1. Indikationen zur Anwendung tie
fenpsychologisch fundierter und analy
tischer Psychotherapie bei Behandlung 
von Krankheiten (siehe § 1 Abs. 1) kön
nen sein: 

a) Psychereaktive seelische Störungen 
(z. B. Angstneurosen, Phobien, neuroti
sche Depressionen); 

b) Konversions-, Organneurosen; 
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c) vegetativ-funktionelle Störungen mit 
gesicherter psychischer Ätiologie; 

d) seelische Behinderungen auf Grund 
frühkindlicher emotionaler Mangelzu
stände, in Ausnahmefällen seelische 
Behinderungen, die im Zusammenhang 
mit frühkindlichen körperlichen Schädi
gungen und/oder Mißbildungen stehen; 

e) seelische Behinderungen als Folge
zustände schwerer chronischer Krank
heitsverläufe, sofern sie noch einen An
satzpunkt für die Anwendung von tie
fenpsychologisch fundierter und analy
tischer Psychotherapie bieten (z. B. Zu
stand bei chronisch verlaufenden rheu
matischen Erkrankungen, spezielle For
men der Psychosen); 

I) seelische Behinderungen auf Grund 
extremer Situationen, die eine schwere 

· Beeinträchtigung der Persönlichkeit zur 
Folge hatten (z. B. langjährige Haft, 
schicksalhafte psychische Traumen). 

2. Tiefenpsychologisch fundierte oder 
analytische Psychotherapie ist im Rah
men der vertragsärztlichen Versorgung 
ausgeschlossen bei solchen psychoge
nen Erkrankungen, di.e einen Behand
lungserfolg nicht erwarten lassen, weil 
dafür beim Patienten die Voraussetzun
gen hinsichtlich seiner Motivationslage 
oder seiner Umstellungsfähigkeit nicht 
gegeben sind oder weil die Eigenarten 
der neurotischen Persönlichkeitsstruk
tur des Patienten (ggl. seine Lebens
umstände) dem Behandlungserfolg ent
gegenstehen. 

Tiefenpsychologisch fundierte oder 
analytische Psychotherapie kann, wenn 
sie ausschließlich als Maßnahme der 
medizinischen Rehabilitation indiziert 
ist, nur angewandt werden, wenn psy
chedynamische Faktoren wesentlichen 
Anteil an der seelischen Behinderung 
oder an deren Auswirkungen haben 
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und mit Hilfe tiefenpsychologisch fun
dierter oder analytischer Psychothe
rapie möglichst auf Dauer eine Einglie
derung in Arbeit, Beruf und/oder Ge
sellschaft erreicht werden kann. Bei tie
fenpsychologisch fundierter oder analy
tischer Psychotherapie von Kindern ist 
die Einbeziehung des sozialen Umfel
des notwendig. 

Voraussetzung für die Anwendung der 
tl"efenpsychologisch fundierten und ana· 
lytischen Psychotherapie 

§ 3: 1. Voraussetzung für die Anwen
dung tiefenpsychologisch fundierter 
und analytischer psychotherapeutischer 
Maßnahmen ist das Erheben des kör
perlichen und seelischen Befundes mit 
dem Ergebnis, daß psychische Fakto
ren an der Entstehung oder dem Fort
bestehen der Krankheit" verursachend 
mitwirken. Zur Feststellung der Indika
tion dient in begründeten Fällen die Er
hebung der biographischen Anamnese 
unter neurosenpsychologischen, Ge
sichtspunkten mi}o.trschriftlicher Auf
zeichnung (Ziffer ..:e4A E-Adgo). ln Aus
nahmefällen, in denen durch psycho
diagnostische Maßnahmen eine Indika
tion zur tiefenpsychologisch fundierten 
und analytischen Psychotherapie zu 
Beginn der Behandlung nic(lt mit aus
reichender Sicherheit gestellt werden 
kann, hat der Therapeut die Möglich
keit, eir;Je Probetherapie von maximal 
25 Stunden zu beantragen. 

2. Während der Du.rchführung der tie
fenpsychologisch fundierten und analy
tischen Psychotherapie ist zu prüfen, 
ob die hier gelorderten Voraussetzun
gen weiter bestehen. Dies ist auch Auf
gabe des Gutachterverfahrens (siehe 
Abschnitt D). 

3. Die tiefenpsychologisch fundierte 
oder analytische Psychotherapie in der 

vertragsärztlichen Versorgung ist zu be
enden, wenn es sich während der Be
handlung erweist, daß ein nennenswer
ter Behandlungserfolg nicht mehr er
wartet werden kann. Gegebenenfalls 
können andere Therapieformen in Er
wägung gezogen werden. 

4. Im Verlaufe einer tiefenpsycholo
gisch fundierten oder analytischen Psy
chotherapie können andere ärztliche 
Behandlungsmaßnahmen angezeigt 
sein; andere psychotherapeutische 
Maßnahmen sind während dieser Zeit 
ausgeschlossen. 

Begrenzung 
des Leistungsumfanges 

§ 4: 1. Für die Durchführung von tie
fenpsychologisch fundierter und analy
tischer Psychotherapie nach den Zif
fern 644, 645, 646, 647, 648 und psycho
logischer Testverfahren nach den Zif
fern 641, 642, 643 der E-Adgo gilt das 
Gebot von Zweckmäßigkeit und Wirt
schaftlichkeit. Deswegen ist im Rahmen 
der vertragsärztlichen Versorgung eine 
Begrenzung des Leistungsumfanges er
forderlich. Für die Begrenzung gelten 
auf Grund bisheriger Erfahrungen -
unbeschadet der im Gutachterverfahren 
(Abschnitt D) zu treffenden FestsielJung 
über die im Einzelfall erforderliche Zahl 
von Sitzungen- folgende Maßstäbe: 

a) Bei tiefenpsychologisch fundierter 
Psychotherapie ist eine ausreichende 
Behandlung des neurotischen Konflik
tes in der Regel mit 40 bis 50 Stunden, 
bei Gruppenbehandlung mit 40 bis 50 
Doppelstunden zu erwarten. 

b} Bei analytischer Psychotherapie ist 
eine ausreichende Behandlung in der 
Regel mit 160 Stunden, in besonderen 
Fällen bis 240 Stunden, bei Gruppenbe-
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ha.n<Jiung mit 80 Doppelstunden, in be
sonderen Fällen bis 120 Doppelstun
den, z:__; 8rwa.rten. 

c) l'>ai Psychotherapie von Kindern ist 
eine ausreichende Behandlung des Pa
tienten in d;,r Regel mit 90 Stunden, bei 
Grl!ppsnb•:>hand!ung mit 60 Doppelstun
den~ zu erw&r~sn. 

d} Bei r_;syc1tcU;srap·ie von Jugendli
chen ist eine ausreichende Behandlung 
des Patienten in der Regel mit 120 
Stunden, bei Gruppenbehandlung mit 
60 Doppelstunden, zu erwarten. 

2. Eine ausnahmsweise Fortsetzung 
der tiefenpsychologisch fundierten oder 
analytischen Psychotherapie durch 
Überschreitung · des jeweils in Abs. 1 
genannten Leistungsumfanges bedarf 
der eingehenden Begründung gegen
über dem Gutachter durch den Thera
peuten in einem gesonderten Antrag. 

Antragsverfahren 

§ 5: 1. Die Durchführung tiefenpsycholo
gisch fundierter und analytischer Psy
chotherapie nach Erhebung der biogra
phischen Anamnese und nach gegebe
nenfalls höchstens fünf probatarischen 
Sitzungen bedarf eines Antrages des 
Versicherten an die Vertragskasse. in 
diesem Antrag ist die Indikation zur ge
wählten Behandlungsmethode durch 
den Arzt zu begründen. 

2. Bei Anträgen auf Fortführung der 
Behandlung von Krankheiten hat der 
Arzt unter Berücksichtigung der bishe
rigen Lebensbewältigung des Patienten 
nachzuweisen, daß der Patient über die 
für eine Umstrukturierung der Persön
lichkeit notwendigen Möglichkeiten ver
fügt und voraussichtlich in der Lage 
sein wird, seinen Lebensaufbau zu ver-
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ändern, oder daß weitere Fortschritte 
der medizinischen Rehabilitation nur 
mit Hilfe der tiefenpsychologisch fun
dierten oder analytischen Psychothe
rapie zu erwarten sind. 

3. Bei Anträgen auf Fortführung der 
Behandlung von Krankheiten bei l<in
dern und Jugendlichen hat der Arzt 
nachzuweisen, daß der therapeutische 
Prozeß einen Fortschritt erkennen iäßt 
und gegebenenfalls die begleitende 
psychotherapeutische Beeinflussung 
des sozialen Umfeldes sich als wirksam 
erwiesen hat. 

B: Zur Ausübung Berechtigte 

§ 6: 1. Die Erhebung der biographi
schen Anamnese nach Ziffer 644 und 
tiefenpsychologisch fundierte und ana
lytische Psychotherapie nach den Zif
fern 645, 646, 647, 648 der E-Adgo darf 
mit Einwilligung der für seinen Praxis
sitz zuständigen Kassenärztlichen Ver· 
em1gung ein Vertragsarzt, gegebe
nenfalls ein nach § 5 Ziffer 3 des 
Vertrages ermächtigter Arzt ausführen, 
der der Kassenärztiichen Vereinigung 
gegenüber den Nachweis erbracht hat, 
daß er folgende Voraussetzungen er
füllt: 

a) Soweit er nicht Internist, Kinderarzt 
oder Nervenarzt ist: 

drei Jahre Weiterbildung, davon ein 
Jahr Tätigkeit als Assistenzarzt auf dem 
Gebiet der Psychiatrie; zwei Jahre Tä
tigkeit auf dem Gebiet der tiefenpsy
chologisch fundierten und analytischen 
Psychotherapie. 

b) Soweit er Internist oder Kinderarzt 
ist: 

zwei Jahre Tätigkeit auf dem Gebiet 
der tiefenpsychologisch fundierten und 
analytischen Psychotherapie unter der 



Voraussetzung, daß innerhalb des Wei
terbildungsganges zum Internisten oder 
Kinderarzt ein Jahr Tätigkeit auf dem 
Gebiet der Psychiatrie bzw. Kinder
psychiatrie nachgewiesen wird. 

c) Soweit er Nervenarzt ist: 

ein Jahr Tätigkeit auf dem Gebiet der 
tiefenpsychologisch fundierten und 
analytischen Psychotherapie unter der 
Voraussetzung, daß innerhalb des Wei
terbildungsganges zum Nervenarzt ein 
Jahr Tätigkeit auf dem Gebiet der 
Psychiatrie und ein Jahr Tätigkeit auf 
dem Gebiet der" tiefenpsychologisch 
fundierten und analytischen Psycho
therapie oder Psychosomatik nachge
wiesen wird. 

2. Die Kassenärztlichen Vereinigungen 
der Länder teilen den zuständigen Lan
desausschüssen des Verbandes der 
Angestellten-Krankenkassen mit, wel
che Ärzte hiernach berechtigt sind, tie
fenpsychologisch fundierte und analyti
sche Psychotherapie auszuführen. Dabei 
sind die Ärzte, die auf Grund ihrer be· 
sonderen Kenntnisse und Erfahrungen 
geeignet sind, tiefenpsychologisch fun
dierte und analytische Psychotherapie 
auch bei Kindern und Jugendlichen 
durchzuführen, besonders kenntlich zu 
machen. 

3. Die Kassenärztlichen Vereinigungen 
kennzeichnen auf den Listen nach Ab
satz 2 die Ärzte, die berechtigt sind, für 
die Durchführung von tiefenpsycholo
gisch fundierter und analytischer Psy
chotherapie einen nichtärztlichen Psy
chotherapeuten bzw. Psychagogen hin
zuzuziehen. 

4. Die Kassenärztlichen Vereinigungen 
kennzeichnen auf den Listen nach Ab
satz 2 die Ärzte, die berechtigt sind, als 
Ausbildungsleiter einen Ausbildungs
kandidaten im letzten Jahr der Ausbil
dung an einem anerkannten Ausbil-· 

dungsinstitut mit der Durchführung von 
tiefenpsychologisch fundierter und ana
lytischer Psychothera.pie zu beauftra
gen. 

C: Hinzuziehung von nichtärztli· 
chen Psychotherapeuten/Psychago
gen und begleitende Psychothera· 
pie 

§ 7: 1. Ein zur Ausübung tiefenpsycho
logisch fundierter und analytischer Psy
chotherapie berechtigter Arzt darf ei
nen nichtärztlichen Psychotherapeuten 
oder Psychagogen {nichtärztlicher 
Psychotherapeut für tiefenpsycholo
gisch fundierte und analytische Psy
chotherapie bei Kindern und Jugendli
chen) zur Behandlung hinzuziehen, 
wenn er selbst überwiegend tiefenpsy
chologisch fundierte und analytische 
Psychotherapie durchführt. Das Hinzu
ziehen eines Psychagogen ist jedoch 
nur bei der Behandlung von Kindern 
und Jugendlichen zulässig. 

2. Der nichtärztliche Psychotherapeut 
muß eine abgeschlossene akademische 
Ausbildung als Diplompsychologe an 
einer deutschen Universität oder Hoch
schule absolviert haben und daneben 
eine abgeschlossene Ausbildung an ei
nem anerkannten psychotherapeuti
schen Institut nachweisen. Der Psych
agoge muß ebenfalls eine abgeschlosse
ne Ausbildung an einem anerkannten 
psychotherapeutischen Institut nach
weisen. Eine Liste d,er anerkann:en In
stitute in der Bundesrepublik Deutsch
land und West-Berlin wird von der Kas
senärztlichen Bundesvereinigung im 
Einvernehmen mit dem Verband der 
Angestellten-Krankenkassen herausge
geben. Die Kassenärztliche Bundesver
einigung stellt fest, ob eine im Ausland 
abgeschlossene akademische Ausbil
dung oder die Ausbildung an einem 
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ausländischen Institut als gleichwertig 
anzusehen ist. 

3. Der ärztliche Psychotherapeut, der 
einen nichtärztlichen Psychotherapeu
ten oder Psychagogen hinzuzieht, hat 
sich vorher zu vergewissern, daß dieser 
die in Absatz 2 genannten Vorausset
zungen erfüllt, und hat dies der Kas
senärztlichen Vereinigung gegenüber 
nachzuweisen. Die Kassenärztliche Ver
einigung führt eine Liste derjenigen 
nichtärztlichen Psychotherapeuten und 
Psychagogen, bei denen ihr die in Ab
satz 2 genannten Voraussetzungen 
nachgewiesen worden sind. 

§ 8: 1. Beabsichtigt ein zur Ausübung 
tiefenpsychologisch fundierter und ana
lytischer Psychotherapie berechtigter 
Arzt, zu der Behandlung einen nicht
ärztlichen Psychotherapeuten oder ei
nen Psychagogen hinzuzuziehen bzw. 
einen Ausbildungskandidaten mit der . 
Durchführung zu beauftragen (§ 6 
Abs. 4), so hat er die Indikation zur tie
fenpsychologisch fundierten oder ana
lytischen Psychotherapie selbst zu stel
len; d. h. die Leistung nach Ziffer 644 
E-Adgo und - wenn es zur Indika
tionsstellung vor dem Gutachterverfah
ren unerläßlich ist - grundsätzlich 
auch die ersten (bis zu fünf) nicht gut
achterpflichtigen Leistungen (§ 11 
Abs. 1) sind von ihm selbst zu erbrin
gen, . jedoch können von den ersten 
fünf nicht gutachterpflichtigen Leistun
gen eine - ausnahmsweise zwei -
durch den nichtärztlichen Psychothera
peuten bzw. Psychagogen erbracht 
werden. 

2. Der Arzt ist im übrigen berechtigt, 
notwendige Testverfahren gemäß Zif
fern 641, 642 und 643 E-Adgo durch ei
nen nichtärztlichen Psychotherapeuten 
oder Psychagogen durchführen zu las
sen. 
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3. Der Antrag auf Durchführung des 
Gutachterverfahrens (Abschnitt D die
ser Anlage) ist auf dem entsprechen
den Formblatt vom Arzt zu stellen, und 
zwar unter Angabe der voraussichtli
chen Dauer und der Art der Behand
lung (tiefenpsychologisch fun'dierte 
oder analytische Psychotherapie, Ein
zel- oder Gruppentherapie, Anzahl der 
Sitzungen) sowie ggf. der Absicht, zur 
Durchführung der Psychotherapie einen 
nichtärztlichen Psychotherapeuten oder 
Psychagogen hinzuzuziehen bzw. einen 
Ausbildungskandidaten mit der Durch
führung zu beauftragen. 

4. Nach Genehmigung durch die Er
satzkasse bleibt die Durchführung der 
Psychotherapie dem nichtärztlichen 
Psychotherapeuten in eigener Verant
wortung überlassen. 

5. Nach Ablauf der genehmigten An
zahl der Sitzungen muß der Patient 
dem zuweisenden Arzt wieder vorge
stellt werden zur Entscheidung dar
über, ob 

a) die Behandlung beende! oder 

b) ein Antrag auf Verlängerung der Be-,, 
handlung gestellt werden soll. . 'i 

; •I 
.1 /1 

Sowohl für die Entscheidung über die 
Beendigung als auch für den Antrag 
auf Fortführung der Therapie trägt der 
Arzt die Verantwortung. 

§ 9: 1. Zur tiefenpsychologisch fundier
ten oder analytischen Psychotherapie 
bei Kindern oder Jugendlichen kann 
sich eine begleitende Psychotherapie 
der Beziehungsperson(en) als notwen
dig erweisen. Die begleitende Einzelbe
handlung der Beziehungsperson(en) 
kann hinsichtlich ihrer Häufigkeit im 
Verhältnis bis höchstens 1 : 4 zur Stun
denzahl der Behandlung des Kindes 
oder Jugendlichen stehen. Die beglei-
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tende Gruppenbehandlung der Bezie
hungsperson(en) kann hinsichtlich ihrer 
Häufigkeit im Verhältnis bis höchstens 
1 : 2 zur Stundenzahl der Behandlung 
des Kindes oder Jugendlichen stehen. 

Beziehungspersonen in diesem Sinne 
können mit dem Kind oder Jugendli
chen in häuslicher Gemeinschaft leben
de Personen sein; in der Regel wird es 
sich um Familienangehörige des Kin
des oder Jugendlichen handeln. 

2 .. Eine begleitende Psychotherapie der 
Beziehungsperson(en) ohne eine in 
denselben Zeitabschnitt fallende, par
allel laufende Behandlung des Kindes 
oder Jugendlichen ist nicht ;:ulässig. 

D: Gutachterverfahren 

§ 10: 1. Für die Prüfung der Vorausset, 
zungen zur Anwendung tiefenpsycholo
gisch fundierter oder analytischer Psy
chotherapie nach den Ziffern 645, 646, 
647 und 648 der E-Adgo wird ein Gut
achterverfahren eingerichtet. 

tf"" ' 
'.i 2. Gutachter werden durch die Kassen-
' ' \Lä.rztliche Bundesvereinigung jeweils für 
die Dauer von vier Jahren bestellt; hier
zu bedarf es der vorherigen Zustim
mung des Verbandes der Angestellten
Krankenkassen. 

3. Die Kassenärztliche Bundesvereini
gung stellt dem Verband der Ange
stellten-Krankenkassen eine Liste der 
Gutachter zur Verfügung. 

§ 11: 1. Gutachterpflichtig ist die tie
fenpsychologisch fundierte oder analy
tische Psychotherapie von der sechsten 
Sitzung an. Dabei hat sich der Gutach
ter auch zu einer beabsichtigten Hinzu
ziehung eines nichtärztlichen Psycho
therapeuten oder eines Psychagogen 

bzw. zu einer beabsichtigten Beauftra
gung eines Ausbildungskandidaten zu 
äußern. 

2. Gutachterpflichtig ist im Rahmen der 
tiefenpsychologisch fundierten und 
analytischen Psychotherapie bei Kin
dern und Jugendlichen auch eine evtl. 
notwendig werdende begleitende Psy
chotherapie der Beziehungsperson(en). 

3. Erneut gutachterpflichtig ist jede Be
handlung, die über die Zahl der Sitzun
gen hinaus fortgesetzt werden soll, für 
die die Vertragskasse ihre Leistungs
pflicht bestätigt hat. 

4. Der Gutachter soll pro Antrag auf 
Feststellung der Leistungspflicht bzw. 
Fortführung der Psychotherapie 

bei tiefenpsychologisch fundierter Psy
chotherapie nicht mehr als 50 Sitzun
gen 

bei analytischer Psychotherapie nicht 
mehr als 80 Sitzungen 

befürworten. 

§ 12: Eine im Rahmen einer genehmig
ten. Gruppentherapie notwendig wer
dende Einzelbehandlung kann im Ver
hältnis von Einzel- zu Gruppenbehand
lung wie 1:10 ohne erneute Gutachten
einholung durchgeführt werden. 

§ 13: 1. a) Wird eine Behandlung nach 
§ 11 gutachterpflichtig, so übersendet 
der Arzt, der die Psychotherapie selbst 
ausführen wird bzw. beabsichtigt, sie 
an einen nichtärztlichen Psychothera
peuten/Psychagogen zu delegieren, der 
zuständigen Ersatzkasse zur Prüfung 
ihrer Leistungspflicht zu Beginn der 
Behandlung die ausgefüllten Formblät
ter. 

PT 1 E - Antrag des Mitgliedes 
an die Vertragskasse 
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PT2 E 

PT 3a E*) 

oder 

- Angaben des Arztes an 
die Vertragskasse 

Bericht des Arztes an 
den Gutachter 

PT 3a (K) E*) - Bericht des Arztes an 
den Gutachter (Kinder· 
psychotherapie) 

und gegebenenfalls 

PT 3c E - Mitteilung des Psy-
chotherapie ausführen
den Arztes an die Kas· 
se und den Gutachter 
über die Hinzuziehung 
eines nichtärztlichen 
Psychotherapeuten/ 
Psychagogen. · 

b) Die Antragstellung nach a) hat mög
lichst bald nach Erhebung der biogra
phischen Anamnese nach Ziffer 644 der 
E-Adgo, spätestens bis zur sechsten 
Sitzung (Ziffern 645, 646, 647, 648) zu 
erfolgen. 

c) Bei einer Indikation zur Fortsetzung 
der Behandlung über die Zahl der Sit· 
zungen hinaus, für die die Ersatzkasse 
ihre Leistungspflicht bestätigt hat, sind 
der Ersatzkasse zur Sicherung einer 
kontinuierlichen Weiterbehandlung 
rechtzeitig die nachstehenden Formula
re zur Prüfung einer evtl. Leistungsver
längerung ausgefüllt zu übersenden: 

P.T 1 E 

PT2 E 

PT 3b E*) 

- Antrag des Mitgliedes 
an die Vertragskasse 

- Angaben des Arztes an 
die Vertragskasse 

- Bericht des Arztes an 
den Gutachter (Fortfüh· 
rung der Behandlung) 

') Diese Formbläiter sind in einem dafür 
vorgesehenen roten Umschlag (Form· 
blat! PT 8 E) verschlossen zu übermit· 
Iein. 
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oder 

Ergänzungsantrag zu 
Formblatt PT 3b E 

PT 3b (K) E*) - Bericht des Arztes an 
den Gutachter (Fortlüh· 
rung der Kinderpsy
chotherapie) 

Ergänzungsantrag zu 
Formblatt PT 3b (K) E 

und gegebenenfalls 

PT 3c E Mitteilung des Psy· 
chotherapie ausführen· 
den Arztes an die Kas· 
se und den Gutachter 
über die Hinzuziehung 
eines nichtärztlichen 
Psychotherapeuten/ 
Psychagogen. 

2. Die Ersatzkasse beauftragt mittels 
Formblattes PT 4 E (Auftragserteilung 
der Vertragskasse an den Gutachter) 
den Gutachter zur Erstellung eines 
Gutachtens und leitet ihm gleichzeitig 
den ungeöffneten roten Brief sowie 
vierlach das Formblatt PT 5 E (Stel· 
lungnahme des Gutachters) und ge
gebenenfalls das Formblatt PT 3c E zu. 

3. Der Gutachter teilt seine Stellung· 
nahme auf dem Formblatt PT 5 E in 
zweifacher Ausfertigung der für den die 
Psychotherapie ausführenden Arzt zu
ständigen Kassenärztlichen Vereini· 
gung und in einer Ausfertigung der Er· 
satzkasse mit. Das vierte Exemplar ver
bleibt beim Gutachter. 

4. Sind die Voraussetzungen für die 
Leistungspflicht erfüllt, so teilt dies die 
Ersatzkasse dem Mitglied formlos und 
auf Formblatt PT 7a E (Mitteilung der 
Leistungspflicht an den Arzt) der Kas
senärztlichen Vereinigung zur Weiterlei
tung an den Arzt mit. Die Kassenärztli· 
ehe Vereinigung teilt dem Arzt auf der 
Rückseite des Formblattes PT 7a E die 
Zahl der Leistungen nach Ziffern 645 ' 

): 



646, 647, 648 der E-Adgo mit, für die 
auf Grund des Gutachtens die Voraus
setzungen im Sinne dieser Anlage als 
erfüllt anzusehen sind. Die !v1itteilung 
(Formblatt PT 7a E) verliert mit dem 
Tag ihre Gültigkeit, an welchem dem 
Arzt von der Ersatzkasse die Beendi
dung ihrer Leistungspi1ic!1t bekanntge
aeben wird. Bricht ein Patient die Be-
g -

handlung ab, unterrichtet der die Psy-
chotherapie ausführende Arzt unver
züglich die zuständige Ersatzkasse. 

5. Ist die Leistungspflicht der Ersatz
kasse nicht gegeben, teilt dies die Er
satzl<asse dem Mitglied formlos und auf 
Formblatt PT 7c E (Mitteilung über die 
nicht gegebene Leistungspflicht der 
Vertragskasse an den Arzt) der Kas
senärztlichen Vereinigung zur Weiter
leitung an den Arzt· mit. 

6. Sowohl bei einer Anerkennung der 
Leistungspflicht als auch bei einer Ab
lehnung legt die Kassenärztliche Verei
nigung bei Weiterleitung an den Arzt 
eine Ausfertigung des . Gutachtens 
(Formblatt PT 5 E) bei. 

§ 14: Hat ein Arzt Bedenken gegen eine 
ablehnende Mitteilung der Ersatzkasse, 
so teilt er diese der Ersatzkasse mit, 
die dann die Einholung eines weiteren 
Gutachtens (Obergutachten) veranlas
sen soll. Von der Beantragung eines 
Obergutachtens gibt der Arzt seiner 
Kassenärztlichen Vereinigung Kenntnis. 

§ 15: Die Gebühren für Gutachten und 
Obergutachten werden zwischen der 
Kassenärztlichen Bundesvereinigung 
und dem Verband der Angestellten
Krankenkassen gesondert vereinbart. 

E: Abrechnung 

§ 16: 1. Die Abrechnung von Leistungen 
nach den Ziffern 645, 646, 647, 648 der 

E-Adgo bis einschließlich der fünften 
Sitzung sowie der Erhebung der bio
graphischen Anamnese nach Ziffer 644 
der E-Adgo erfolgt nach dem in der 
vertragsärztlichen Versorgung üblichen 
Verfahren; generelle Voraussetzung 
hierfür ist jedoch, daß der Arzt beab
sichtigt, eine Langzeittherapie durchzu". 
führen und das Gutachterverfahren in 
Anspruch zu nehmen. Die fvlöglichl(eit 
der Berechnung der genannten Ziffern 
besteht für einen Patienten bei demsel
ben Arzt nur einmal für die gesamte 
tiefenpsychologisch fundierte oder ana
lytische Psychotherapie, auch dann, 
wenn zwischenzeitlich der Kostenträger 
wechselt. Wenn die Behandlung nach 
dieser Anlage als gutachterpflichtige 
Leistung fortgesetzt wird, ist das auf 
dem Kranken-· oder Überweisungs
schein zu vermerken. 

2. Psychologische Testverfahren (Zif
fern 641, 642, 643 E-Adgo) können zur 
Einleitung einer tiefenpsychologisch 
fundierten und analytischen Psycho
therapie aus differentialdiagnostischen 
Gründen und zur Abschätzung der Pro
gnose angewandt werden; ihre Abrech
nung erfolgt auf dem Kranken- oder 
Überweisungsschein. Soweit anläßlich 
eines Antrages auf Fortführung der 
Psychotherapie (Formblatt PT 3b E bzw. 
PT 3b [K] E) aus differentialdiagnosti
schen Gründen psychologische Test
verfahren notwendig oder erneut not
wendig werden, sind diese auf dem Be
handlungsausweis für tiefenpsycholo
gisch fundierte und analytische Psy
chotherapie (Formblatt PT 7b E) abzu
rechnen. 

3. Die Besprechung des ärztlichen Psy
chotherapeuten mit dem nichtärztlichen 
Psychotherapeuten über die Fortset
zung der Behandlung ist nach Ziffer 
649 a, bei zusätzlicher Ausfertigung ei
nes notwendigen Verlängerungsantra-
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ges nach Ziffer 649 b E-Adgo auf 
dem Behandlungsausweis (Formblatt 
PT 7b E) abzurechnen. 

§ 17: 1. Die Abrechnung von gutachter
pflichtigen Leistungen (§ 11) nach den 
Ziffern 645, 646, 647, 648 der E-Adgo 
hat die Anerkennung der Leistungs
pflicht der Ersatzkasse (Formblatt 
PT 7a E) zur Voraussetzung. Die Aner
kennung übersendet die Ersatzkasse 
mit einem Formularsatz .,Behandlungs
ausweis für gutachterpflichtige tiefen
psychologisch fundierte oder analytische 
Psychotherapie" (Formblatt PT 7b E) an 
die zuständige Kassenärztliche Vereini
gung zur Weiterleitung an den die Psy
chotherapie ausführenden Arzt. 

Dieser Behandlungsausweis tritt sowohl 
bei der gutachterpflichtigen tiefenpsy
chologisch fundierten oder analyti
schen Psychotherapie (d. h. den Lei
stungen nach Ziffern 645, 646, 647, 648 
der E-Adgo von der sechsten Sitzung 
an) als auch bei allen anderen während 
des Zeitraums der gutachterpflichtigen 

·Psychotherapie von demselben Arzt er-
brachten ärztlichen Leistungen an die 
Stelle des Behandlungsausweises nach 
§ 8 Arzt/Ersatzkassenvertrag. Er gilt 
längstens für die Dauer der Behand
lung, für die die Ersatzkasse ihre Lei
stungspflicht bestätigt hat, sofern nicht 
dem Arzt eine besondere Mitteilung der 
Ersatzkasse über eine verkürzte Lauf
zeit zugeht. Die Abrechnung der er
brachten Leistungen erfolgt jeweils 
nach Ablauf eines Kalendervierteljahres 
unter Verwendung eines der Scheine 
des Formularsatzes. 

2. Reicht der Formularsatz nicht aus 
oder tritt ein Wechsel des Kostenträ
gers ein, so fordert der die Psychothe
rapie ausführende Arzt einen neuen For
mularsatz bei der zuständigen Ersatz
kasse an. Die Ersatzkasse übermittelt 
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diesen Satz der zuständigen Kassen
ärztlichen Vereinigung zur Weiterlei
tung an den Arzt. 

§ 18: 1. Eine eventuell notwendig wer
dende begleitende Psychotherapie der 
Beziehungsperson bei tiefenpsycholo
gisch fundierter und analytischer Psy
chotherapie von Kindern und Jugendli
chen wird bei Einzelbehandlung nach 
Ziffer 645 oder 647 E-Adgo, bei Grup
penbehandlung nach Ziffer 646 oder 
648 E-Adgo vergütet. ln diesen Fällen 
ist in der Abrechnung hinter die 
E-Adgo-Ziffer ein ,B' zu setzen. Die Ab
rechnung selbst wird auf dem Behand
lungsausweise des Kindes bzw. Ju
gendlichen vorgenommen. 

2. Die Abrechnung von begleitender 
Psychotherapie der Beziehungsperson 
ist nur mit der Abrechnung der in den
selben Zeitraum fallenden Behandlung 
des Kindes oder Jugendlichen möglich. 

§ 19: 1. Hinsichtlich der Abrechnung 
von Leistungen, die im Rahmen tiefen
psychologisch fundierter und analyti
scher Psychotherapie erbracht werden, 
bestehen Rechtsbeziehungen aus
schließlich zwischen dem zur Aus
übung der Psychotherapie berechtigten 
Arzt und der für seinen Praxissitz zu
ständigen Kassenärztlichen Vereini
gung. Im Einverständnis mit dem Arzt 
soll jedoch die Kassenärztliche Vereini
gung die Leistung direkt an den nicht
ärztl Iehen Psychotherapeuten oder 
Psychagogen vergüten. 

2. Leistungen der tiefenpsychologisch 
fundierten und analytischen Psycho
therapie als Einzel- oder Gruppenbe
handlung, die von einem Psychagogen 
erbracht werden, sind in der Abrech
nung des Arztes mit einem .A' hinter 
der Ziffer der E-Adgo (z. B. 645 A oder 
gegebenenfalls 645 AB bei begleitender 



Psychotherapie einer Beziehungsper
son) geltend zu machen. Die Ersatzkas
sen vergüten hierfür zwei Drittel des 
sonst für den Arzt vorgesehenen Hono
rars. 

§ 20: Gutachterpflichtige Behandlun
gen, für die die Kassenärztliche Verei
nigung auf Grund des ärztlichen Gut
achtens die Voraussetzungen im Sinne 
dieser Anlage vorab als erfüllt angese
hen hat, unterliegen nicht mehr der 
Prüfung auf Notwendigkeit und Wirt
schaftlichkeit durch die Prüfungsinstan
zen der Kassenärztlichen Vereinigung. 

Das gilt nicht für alle anderen während 
des Zeitraumes der gutachterpflichtigen 
Psychotherapie von demselben Arzt er
brachten ärztlichen Leistungen und 
Verordnungen. 

Für gutachterpflichtige Behandlungen 
beträgt die Gebühr nach § 13 Ziffer 7 
des Vertrages 0,4 Prozent der Rech
nungssumme. 

F: Vordrucke*) 

§ 21: 1. Es gelten die folgenden Form
blätter: 

PT 1 E - Antrag des Mitgliedes 

- Ergänzungsantrag zu 
Formblatt PT 3 b E 

PT 3b (K) E - Bericht des Arztes an 
den Gutachter (Fort
führung der Kinderpsy
chotherapie) 

Ergänzungsantrag zu 
Formblatt PT 3 b (K) E 

PT 3c E - Mitteilung des Arztes 
über die Hinzuziehung 
eines nichtärztlichen 
Psychotherapeuten/ 
Psychagogen 

PT 4 E Auftragserteilung der 
Vertragskasse an den 
Gutachter 

PT 5 E Stellungnahme des Gut
achters 

PT 7a E - Mitteilung der Lei-
stungspflicht an den 
Arzt 

PT 7b E - Behandlungsausweis 
für gutachterpflichtige 
tiefenpsychologisch 
fundierte oder analyti
sche Psychotherapie 

PT 7c E Mitteilung über die 
nicht gegebene Lei
stungspflicht der Ver- · 
tragskasse an den Arzt 

an die Vertragskasse PT 8 E - Roter Briefumschlag 

PT2 E - Angaben des Arztes an 
die Vertragskasse 

PT 3a E Bericht des Arztes an 
den Gutachter 

Pt 3a (K) E Bericht des Arztes an 
den Gutachter (Kinder
psychotherapie) 

PT 3b E - Bericht des Arztes an 
den Gutachter (Fortfüh
rung der Behandlung) 

2. Die Formblätter PT 3a E, PT 3a (K) E, 
PT 3b E und PT 3b (K) E sind auf gel
bem Papier, das Formblatt PT 3c E ist 
auf weißem Papier, die übrigen Form
blätter - ausgenommen PT 8 E -
sind auf grünem Papier zu druk
ken. Der Formularsatz PT 7b E ist als 
selbstdurchschreibender Drucksatz her
zustellen. 

*) auf einen Abdruck wird wegen des Um- 3. Inhalt und Gestaltung der vereinbar-
langes verzichtet. ten Formblätter sind verbindlich. 
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G: lnkrafttreten, 
Übergangsbestimmungen 

§ 22: 1. Diese Anlage gilt ab 1. Juli 
1976; sie ersetzt die bisherigen Anla
gen 5 a und 5 b zum Vertrag. 

2. Die auf Grund der bisherigen Anlage 
5 a gegenüber Ärzten ausgesprochenen 
Berechtigungen zur Ausübung tiefen
psychologisch fundierter und analyti
scher Psychotherapie bleiben hierdurch 
unberührt. Das gleiche gilt für .nicht
ärztliche Psychotherapeuten und Psych
agogen, die auf Grund der bisheri
gen Anlage 5 b von einem Arzt zur 
Durchführung ti,efenpsychologisch fun
dierter oder analytischer Psychothe
rapie hinzugezogen werden konnten. 

3. Nichtärztliche Psychotherapeuten, 
die nicht Diplompsychologen sind, aber 
eine abgeschlossene akademische Aus-
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bildung an einer deutschen Universität 
oder anderen vergleichbaren wissen
schaftlichen Hochschule absolviert ha
ben, können zur Ausübung tiefenpsy
chologisch fundierter und analytischer 
Psychotherapie hinzugezogen werden, 
sofern sie eine abgeschlossene Ausbil
dung an einem anerkannten psycho
therapeutischen Institut nachweisen und 
diese Ausbildung vor dem 1. April 1976 
begonnen haben. 

4. Die bisherige Anerkennung entfällt 
für solche Ärzte, die auf Grund der Be
stimmung des § 5 Absatz 2 der bisheri
gen Anlage 5 a berechtigt waren, Lei
stungen der tiefenpsychologisch fun
dierten oder analytischen Psychothe
rapie zu erbringen, derartige Leistungen 
jedoch während der Geltungsdauer der 
bisherigen Anlage 5 a, d. h. seit dem 1. 
April 1971, über das Gutachterverfah
ren nicht erbracht haben." 


